
  

 

 

Anzug betreffend Beschilderung des Schulstandortes Gartenstrasse Sek I 26.5056.01 
 

Im Sommer 2025 wurde die Sekundarschule I an der Gartenstrasse eröffnet. Teile der Räumlichkeiten des 
ehemaligen Geschäftsgebäudes wurden entsprechend umgebaut und es entstand ein sehr schöner Standort mit 
Tagesstruktur. 

Leider ist jedoch von der Strassenseite für alle Verkehrsteilnehmer*innen nicht ersichtlich, dass sich in diesem 
Bürogebäude neu auch eine Schule befindet.  

So wurden keine Schilder für die Verkehrsteilnehmer*innen angebracht oder auf der Strasse ein entsprechendes 
Schulzeichen, (wie z.B. dies für die in der Nähe liegenden Sek I St. Alban in der Engelgasse der Fall ist) auf den 
Belag gemalt. 

Die Gartenstrasse ist eine beliebte Durchfahrtsstrasse zwischen der Engelgasse und der St. Jakobs Strasse und 
kann für Schulkinder gefährlich sein, wenn nicht explizit auf einen Schulstandort aufmerksam gemacht wird, der 
ansonsten in keinster Weise erkennbar ist. 

Die Anzugsstellenden bitten daher den Regierungsrat zu prüfen und berichten, welche Variante(n) für die 
Sicherheit der Schülerinnen und Schüler der Sek I an der Gartenstrasse kurzfristig oder bis spätestens auf das 
Schuljahr 2026/27 angebracht werden können. 

a) Entsprechende Beschilderung an der Gartenstrasse, damit für alle Verkehrsteilnehmer*innen ersichtlich 
ist, dass sich in der Strasse eine Schule befindet und auf die Schülerinnen und Schüler zu achten ist. 

b) U/o eine Strassenmarkierung (analog Engelgasse) zur Sicherheit auf den Belag der Gartenstrasse 
angebracht werden kann. 

c) Zusätzlich ein Tempolimit für die Gartenstrasse eingeführt werden soll. 
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